GZ: 23 E 816/21m
An das Bezirksgericht Linz

Exekutionssache:

betreibende Partei:
Otto Doblhofer, 1010 Wien, Kärntnerstraße 17

vertreten durch:
Mag. Theo Rätisch, Rechtsanwalt, 1010 Wien, Stephansplatz 8
verpflichtete Partei:
Richard Mayr, geb. am 12.12.1935, 4020 Linz, Lederergasse 29/105

wegen:
Zwangsversteigerung zur Hereinbringung von € 30.000,-- s.A.

In der oben genannten Exekutionssache wurde das Zwangsversteigerungsverfahren mit Beschluss vom 9.8.2021 gemäß § 148 Z 2 EO eingestellt, weil die betreibende Partei den aufgetragenen Kostenvorschuss nicht erlegt hat.

Die betreibende Partei beantragt nun gemäß § 152 EO, ihr in der Rangordnung der Anmerkung der Einleitung des Versteige​rungsverfahrens ob der dem Verpflichteten gehörenden 207/100.000 Anteile BLNr. 208 an der Liegenschaft EZ 2822 Grundbuch 45203 Linz, verbunden mit Wohnungseigentum an W 105, wegen ihrer vollstreck​baren Forderung von € 30.000,-- zuzüglich 4% Zinsen daraus seit 17.9.2020, der Kosten des Urteils von € 3.508,19 zuzüglich 4% Zinsen daraus seit 15.7.2020, der Kosten der Exekutionsbewilligung von € 1.112,16 und der unten verzeichneten Kosten dieses Antrags das zwangsweise Pfandrecht einzutragen und gleichzeitig die Anmerkung der Einleitung des Zwangsversteigerungsverfahrens zu löschen.

An Kosten werden verzeichnet:

Antrag TP 2
€
353,40

50 % Einheitssatz
€
176,70

ERV-Kosten
€
2,10

20 % USt
€
106,44

Eintragungsgebühr
€
428,24

Summe
€
1.066,88
